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Hamburg, 1.12.2025 

 

 

Kundeninformation – Verordnungsfähigkeit sonstiger Produkte zur Wundbehandlung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP) sieht eine 

Verlängerung der Übergangsfrist für sonstige Produkte zur Wundbehandlung bis zum 

31.12.2026 vor. Am 21.11.2025 hat der Bundesrat jedoch überraschend entschieden, zu 

diesem nicht zustimmungspflichtigen Gesetz, den Vermittlungsausschuss anzurufen wegen 

Unstimmigkeiten zur GKV-Finanzierung. Der im BEEP enthaltene Passus zur Verlängerung der 

Übergangsfrist, in Bezug auf die Erstattung sonstiger Produkte zur Wundbehandlung bis zum 

31.12.2026, ist hierbei nicht strittig.  

 

Nach § 31 Absatz 1a Satz 5 SGB V endet die bisherige Übergangsfrist zur Erstattung sonstiger 

Produkte zur Wundbehandlung am 2.12.2025. 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) bittet in seinem Schreiben vom 28.11. 

2025 alle Beteiligten - GKV-SV, KBV und Bundesvereinigung Deutscher Apotheker - 

die derzeit gültigen erstattungsrechtlichen Regelungen weiter anzuwenden. Damit 

soll die Versorgung sichergestellt werden, bis die neue gesetzliche Regelung durch 

die finale Verabschiedung des BEEP in Kraft tritt.  

 

Das BMG-Schreiben betont zudem, dass der Gesetzesentwurf bereits eine Regelung enthält, 

nach der eine Verlängerung der Übergangsfrist rückwirkend zum 2.12.2025 in Kraft treten soll. 

Auch bei einem späteren Inkrafttreten nach dem 1.1.2026 wäre die Rückwirkung 

gewährleistet. Das Ministerium zeigt sich zuversichtlich, dass die Verlängerungsregelung wie 

vorgesehen umgesetzt wird. Bisher liegen uns keine Reaktionen von GKV-SV, KBV und der 

Bundesvereinigung Deutscher Apotheker auf das Schreiben des BMG vor.   

 

Die weiteren Beratungen zum BEEP sollen nach Aussage von Bundeskanzler Merz am 

10.12.2025 fortgesetzt werden und es wird eine Lösung zur nächsten Bundesratssitzung 

angestrebt, welche am 19.12.2025 stattfinden soll. 

 

Aktuell sind die sonstigen Produkte zur Wundbehandlung in den Datenbanken der 

Apotheken (IFA) und in den Praxissoftwaresystemen als zu Lasten der GKV 

abrechenbare Medizinprodukte gekennzeichnet. Eine Änderung dieses Status wäre 

frühestens zum 1.1.2026 möglich. 
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Dadurch ergibt sich ab dem 2.12.2025 folgende Situation: 

 

▪ die alte Gesetzgebung beinhaltet die Beendigung der Erstattung sonstiger Produkte zur 

Wundbehandlung ab dem 2.12.2025. 

▪ Das BEEP sieht eine Erstattung der sonstigen Produkte zur Wundbehandlung vom 

2.12.2025 bis 31.12.2026 vor, auch rückwirkend, es ist allerdings noch nicht final 

verabschiedet. 

▪ Das BMG geht in seinem Schreiben vom 28.11.2025 an GKV-SV, KBV, 

Apothekenverband fest von der Verabschiedung des BEEP aus und bittet um nahtlose 

Erstattung sonstiger Produkte zur Wundversorgung ab 2.12.2025 zur Vermeidung von 

Versorgungsengpässen. 

▪ Die Datenbanksysteme der Apotheken und Arztpraxen weisen aktuell die sonstigen 

Produkte zur Wundbehandlung als zu Lasten der GKV abrechenbar aus. 

 

In dieser unklaren Situation sollte jeder Verordner für sich abwägen, ob er auf die 

Positionierung und Bitte des BMG vertraut und die Patientenversorgung mit sonstigen 

Produkten zur Wundbehandlung fortführen will, auch wenn die gesetzliche Regelung noch nicht 

final verabschiedet ist.  Wir informieren Sie umgehend, sobald verbindliche Beschlüsse 

veröffentlicht werden. 

Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau Manuela Gassner-

Oser (manuela.gassner-oser@smith-nephew.com) oder an Frau Gesa Eckermann 

(gesa.eckermann@smith-nephew.com).  

Wir informieren Sie gerne auch über weitere aktuelle Themen. Bitte melden Sie sich 

hier zu unserem Newsletter an: https://bit.ly/DACH-newsletter.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Wolfgang Vagt                                         Manuela Gassner-Oser  

Vice President AWM DACH                        Director Market Access 
 

 

 

 

Anlage: Schreiben BMG an GKV-SV, KBV und Bundesvereinigung Deutscher Apotheker vom 

28.11.2025 

 
 

Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen, die Smith+Nephew aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt hat, dienen nur allgemeinen Informationszwecken. 

Smith+Nephew nimmt weder juristische noch medizinische noch sonstige Beratung mit der zur Verfügung Stellung dieser Informationen vor. Es kann Unvollständigkeit vorkommen und 

eventuell werden Tatsachen und Umstände, die in Ihren persönlichen Umständen relevant sind, nicht abgedeckt oder berücksichtigt. Es obliegt Ihrer Verantwortung, die hier angesprochenen 

Themen zu prüfen und umzusetzen und gegebenenfalls weiteren Rat zu holen.  
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